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Anordnung
über die Errichtung des Instituts für Agronomie 

und des Instituts für Zootechnik.

Vom 19. März 1955

Im Einvernehmen mit dem Staatssekretariat für 
Hochschulwesen wird folgendes angeordnet:

5 1
Das Institut für Agronomie wurde am 15. Oktober 

1953, das Institut für Zootechnik am 15. Oktober 1953 
errichtet.

i
: 2

(1) Die Institute sind juristische Personen und Rechts
träger des ihnen übertragenen Volkseigentums.

*
(2) Das Institut für Agronomie hat seinen Sitz in 

Bernburg-Neugattersleben, das Institut für Zootechnik 
in Güstrow-Schabernack.

(3) Die Institute sind dem Ministerium für Land- und 
Forstwirtschaft unterstellt.

5  3
(1) Die Institute sind den Hochschulen gleichgestellte 

Institute. Die gesetzlichen Bestimmungen auf dem Ge
biet des Hochschulwesens finden auf die Institute An
wendung.

(2) Struktur, Aufgaben und Tätigkeit der Institute 
sind in Statuten festzulegen, die vom Staatssekretär 
für Hochschulwesen zu bestätigen sind.

§ 4
Die Studienpläne für alle Fachrichtungen der Insti

tute sind dem Staatssekretariat für Hochschulwesen 
zur Bestätigung vorzulegen.

§ 5
Die Institute sind Haushaltsorganisationen. Ihre 

Mittel werden im Haushalt der Republik beim Ministe
rium für Land- und Forstwirtschaft veranschlagt. Die 
Struktur- und Stellenpläne der Institute sind entspre
chend der Verordnung vom 28. Mai 1953 über die Rege
lung des Stellenplanwesens (GBL S. 796) aufzustellen 
und zu bestätigen.

§ 6
Durchführungsbestimmungen erläßt das Ministerium 

für Land- und Forstwirtschaft im Einvernehmen mit 
dem Staatssekretariat für Hochschulwesen.

§ 7
Diese Anordnung tritt mit ihrer Verkündung in Kraft,

Berlin, den 19. März 1955

Ministerium für Land- und Forstwirtschaft 
S c h o l z

Stellvertreter des Vorsitzenden des Ministerrates
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